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Textliche Festsetzungen 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zuläs-

sigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetrie-
be und Tankstellen nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 

 
1.2 Höhenlage baulicher Anlagen § 9 (2) BauGB i. V. mit § 18 BauNVO 
 
1.2.1 Die Firsthöhe wird im Plan als Höchstmaß festgesetzt. Sie bezieht sich auf die Oberkan-

te Fertigfußboden im Erdgeschoss (OKFF EG) und darf nicht überschritten werden  
 
 Bezugspunkt für die maximale Höhenfestsetzung der OKFF EG ist die Höhe der Stra-

ßenoberkante der dem Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrs-
fläche (Straße), gemessen in der auf die Gesamtlänge (einschließlich vor− und rück-
springende Bauteile) bezogenen Mittelachse des Gebäudes. 

 
1.2.2 Die maximale Firsthöhe darf ausnahmsweise um bis zu 0,50 m durch den besonderen 

Dachaufbau bei Passivhäusern oder Solarenergieanlagen überschritten werden. 
 
1.2.3 Die Sockelhöhe OKFF im EG darf bis zu 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen, nicht 

jedoch unter dem Bezugspunkt. 
 
1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen § 9 (1) Nr. 2 

BauGB 
 
1.3.1 Garagen / Carports und Stellplätze gem. § 12 (6) BauNVO sind nur innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche sowie nur in den dafür vorgesehenen und gekennzeichne-
ten Flächen zulässig.  

 
1.3.2 Nur im Bereich der Zufahrten zu den Garagen / Carports und Stellplätzen sind im Vor-

gartenbereich auch außerhalb der festgesetzten Flächen Stellplätze zulässig. Aus-
nahmsweise ist pro Grundstück ein weiterer Stellplatz außerhalb der festgesetzten Flä-
chen ausgehend von der Straßenbegrenzungslinie zulässig.  

 
1.3.3 Nebenanlagen gem. § 14 (1) sind bei über 15,0 m³ überbautem Raum gem. § 23 (5) 

BauGB nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
 Bei Einzel− und Doppelhäusern sind Nebenanlagen unter 15,0 m³ umbauten Raum im 

Vorgarten nicht zulässig. Als Vorgarten gelten die unter Ziffer 2.1 definierten Flächen. 
 
1.3.4 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind gem. § 14 (2) BauNVO 

im Baugebiet ausnahmsweise zulässig. 
 
1.3.5 Wintergärten, Terrassen und überdachte Terrassen dürfen die Baugrenzen überschrei-

ten, jedoch maximal bis zu 2,0 m und bis zu einem Abstand von 5,0 m zur rückwärtigen 
Grundstücksgrenze. 
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1.4 Beschränkung der Wohnungszahl § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
 
1.4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind je Wohngebäude max. zwei eigenständige Wohnein-

heiten zulässig. 
 
1.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Verkehrsgrün §9 (1) Nr. 11 
 

Der bestehende Rasenstreifen entlang der Bodenstraße ist dauerhaft zu erhalten.  
 
1.6 Anpflanzung bzw. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB 
 
1.6.1 Gemäß § 9a (1) Nr. 25 a) ist die Baumreihe entlang der Bodenstraße an den im Plan 

eingetragenen Standorten durch die Neupflanzung von zwei Obstbäumen zu vervoll-
ständigen. Bei der Bepflanzung sind die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Be-
bauungspläne und Satzungen der Stadt Hennef zu berücksichtigen (siehe Zusammen-
stellung von geeigneten Gehölzen, Rubrik „Obstgehölze“). 

 
1.6.2 Gemäß § 9a (1) Nr. 25 b) sind die Bäume an den im Plan eingetragenen Baumstandor-

ten zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang entsprechend zu ersetzen. Bei der Bepflan-
zung sind die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne und Satzungen 
der Stadt Hennef zu berücksichtigen (siehe Zusammenstellung von geeigneten Gehöl-
zen, Rubrik „Obstgehölze“). 

 
1.6.3 Bei 4 Bäumen in der Bodenstraße, die nicht durch Planeintrag gesichert sind, kann erst 

im Zuge des Straßenausbaus entschieden werden, ob die Bäume erhalten werden kön-
nen. Sollte dies nicht der Fall sein, so sind gemäß § 9a (1) Nr. 25 b an gleicher Stelle 
nach Abschluss der Bauarbeiten Ersatzbäume zu pflanzen. Bei der Bepflanzung sind 
die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne und Satzungen der Stadt 
Hennef zu berücksichtigen (siehe Zusammenstellung von geeigneten Gehölzen, Rubrik 
„Obstgehölze“). 

 
 
1.7 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (Straßenböschungen) § 9 (1) Nr. 26 

BauGB 
 

Gemäß § 9 (1) Nr. 26 BauGB sind die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen 
Böschungen (Aufschüttungen, Abgrabungen) auf den privaten Grundstücken zulässig.  

 
 
1.8  Externe Ausgleichsmaßnahme §§ 1 a (3), 9 (1a) BauGB 
 

Zur Kompensation der Beeinträchtigungen, die mit der zusätzlichen Bebauung einher-
gehen, wird außerhalb des Plangebietes auf einer städtischen Fläche westlich des Orts-
teils Hüchel (Gemarkung Lichtenberg, Flur 32, Flurstück 76) folgende Aufwertungsmaß-
nahme durchgeführt: Umwandlung einer 4.110 m² großen, bisher ackerbaulich genutz-
ten Teilfläche in Grünland sowie Anlage eines 6.135 m² großen Feldgehölzes.  
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1.9 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle § 9 

(1a) BauGB 
 

Gemäß § 9 (1a) BauGB wird den kompensationspflichtigen Grundstücken mit erweiter-
ten Bebauungsoptionen im Plangebiet (Gemarkung Striefen, Flur 29, Flurstücke 30, 33, 
34, 35, 36, 83, 97, 99, 107, 108, 109, 110, 228 und 229) die außerhalb des Plangebiets 
liegende Ausgleichsfläche bzw. -maßnahme (Gemarkung Lichtenberg, Flur 32, Flurstück 
76, Entwicklungsziel: Extensivierung, Nutzungsänderung; Herstellungsmaßnahmen: An-
pflanzen von Feldgehölzen, Grünlandeinsaat) gemäß Festsetzung 1. 8 zugeordnet.  

 
1.10 Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung § 135b BauGB 

Die für die Umsetzung der in Festsetzung 1.8 genannten Maßnahme anfallenden und 
gem. „Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a – 135 c 
BauGB der Stadt Hennef (Sieg)“ vom 31.03.2003 erstattungsfähigen Kosten werden 
prozentual auf die nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordneten Grundstücke (Festsetzung 
1.9) nach Maßgabe der jeweils zusätzlich zur Bestandsbebauung überbaubaren Grund-
stücksflächen verteilt. Die bereits bebauten Grundstücke, auf denen durch die Überpla-
nung über die derzeitige bzw. derzeit zulässige Bebauung hinaus keine weiteren über-
baubaren Grundflächen entstehen, sind von der Kostenerstattung nach § 135 a – c 
BauGB ausgenommen. 

 
 
 
2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften §9 (4) BauGB i. V. mit § 86 

BauO NRW 
 
2.1 Einfriedungen 
 
 Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin sind als Einfriedung von Vorgärten nur max. 1,00 m 

hohe Hecken zulässig. Bei der Bepflanzung sind die Arten der Auswahlliste von Gehöl-
zen für Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Hennef zu berücksichtigen (siehe Zu-
sammenstellung von geeigneten Gehölzen, Rubrik „Sträucher“ oder „Schnitthecken“). 

 
Als Vorgarten gelten die Bereiche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der Haus-
front der Haupterschließungsseite der Gebäude einschließlich der seitlichen Verlänge-
rung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze. 

 
 Einfriedungen von Hausgärten sind zu öffentlichen Flächen bis 1,80 m hoch als Hecken 

oder als senkrechte oder waagerecht gelattete Holzzäune zulässig. 
 
 
2.2 Stützmauern 
 
 Private Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 1,30 m zulässig. Sie sind zu begrü-

nen. 
 
2.3 Dächer 
 
 Es sind nur Satteldächer zulässig. Die beiden Hälften eines Doppelhauses müssen die 

gleiche Dachform und −Neigung aufweisen. Für Garagen sind Satteldächer mit einer 
Dachneigung von 30° − 45° sowie bekieste oder begrünte Flachdächer zulässig. 
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 Zulässig sind nur dunkle Dacheindeckungen in Form von Dachsteinen, Naturschiefer, 

Kunstschiefer und Dachpfannen, wie sie den nachstehend aufgeführten Farben der 
RAL−Farbtonkarte entsprechen: 

 Schwarztöne: 9004, 9005, 9011, 9017 
 Grautöne: 7043, 7026, 7016, 7021, 7024 
 Brauntöne (dunkelbraun und braunrot): 8028 (terrabraun), 8012 (rotbraun). 
 
 Sollten farbige Dacheindeckungen nicht der RAL−Farbtonkarte zugeordnete werden 

können, sind Farbnuancierungen in Anlehnung an die angegebenen Farbtöne möglich. 
Nicht zulässig ist die Verwendung von hellen sowie reflektierenden Materialien für die 
Eindeckung von Dachflächen. Ausgenommen sind die Materialien von Einrichtungen, 
die der solaren Energiegewinnung dienen. 

 
 Solarkollektoren und sonstige Anlage zur Gewinnung regenerativer Energie sind flä-

chenbündig in das Dachniveau zu integrieren oder in gleicher Neigung wie das Dach 
aufzusetzen. Bei Flachdächern dürfen die Solarkollektoren die OK Dach um bis zu 1,50 
m überschreiten. 

 
 Gauben oder ähnliche Dachaufbauten dürfen eine Breite von max. 4,00 m aufweisen 

und in der Summe max. die Hälfte der Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen. 
Der Abstand von Gauben oder ähnlichen Dachaufbauten untereinander, zu Firsten und 
Ortgängen muss mindestens 1,00 m betragen. Bei Ortgängen zählt als Messpunkt der 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut. 

 
 
2.4 Freiflächen 
 
2.4.1 Die nicht überbauten Grundstücksteile sind − abgesehen von den notwendigen Flächen 

für Nebenanlagen, Zufahrt− oder Stellplatzfläche − gärtnerisch anzulegen, zu erhalten 
und mit lebenden Hecken einzufrieden. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung 
sind nicht zulässig. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen innerhalb des Grundstückes 
darf einen Anteil von 30 % des Gehölzbestandes nicht übersteigen. Bei der Bepflanzung 
sind die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne und Satzungen der 
Stadt Hennef zu berücksichtigen. 

 
2.4.2 Stellplätze für Abfallbehälter sind so mit Laubgehölzen oder Hecken zu umpflanzen, das 

sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können. Bei der Be-
pflanzung sind die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne und Sat-
zungen der Stadt Hennef zu berücksichtigen. 

 
2.4.3 Zur Gestaltung von Stellplätzen, Wegen, Zufahrten, Hofflächen etc. sind mit Ausnahme 

des Hauseingangsbereiches nur wasserdurchlässige Materialien, wie z. B. breitfugiges 
Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zur verwenden, soweit nicht nutzungsbe-
dingt oder durch rechtliche Vorgaben andere Belange verwendet werden müssen. 
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3. Hinweise 
 
3.1 Bodendenkmale 
 
 Vor− und frühgeschichtliche Funde sind unverzüglich der Stadt oder dem Landschafts-

verband (Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) zu melden, in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung über das weitere 
Vorgehen zu schützen (§§ 15 und 16 DSchG). 

 
3.2 Energieversorgung 
 
 Das ausgewiesene Baugebiet wird mit Gas sowie hoch− und niederspannungsseitig 

mittels Erdkabel mit elektrischer Energie versorgt. 
 
3.3 Freianlagen 
 
 Bei der Pflege der Grünflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden zu ver-

zichten. 
 
3.4 Oberboden 
 
 Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfähige Unterboden sollen 

gem. § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vegetationsflä-
chen wieder aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18915 zu beachten. 

 
3.5 Baugrund / Ausbildung von Kellern 
 
 Im Plangebiet kann es jahreszeitlich zur Bildung von oberflächennahem Schichtenwas-

ser kommen. Nach dem vorliegenden Baugrundgutachten wird für einfach unterkellerte 
Gebäude – vorbehaltlich einer Prüfung im Einzelfall – der Schutz vor Druckwasser emp-
fohlen. Dieser Schutz ist entsprechend dem vorliegenden Lastfall nach DIN 1810095 
entweder durch eine wasserdruckhaltende Ausbildung der Keller oder – unter Voraus-
setzung einer gesicherten rückstaufreien Vorflut für die insgesamt sehr geringen Dräna-
gewassermengen – durch die Anlage von Ringdränagen nach DIN 4095 „Dränagen zum 
Schutz baulicher Anlagen“ sowie einem Mindestabdichtungsaufwand nach DIN 18.195 
Teil 5 erreichbar. 

 
3.6 Vegetationsschutz 
 
 Bei der Abwicklung der Bauarbeiten sind bestehende und zu erhaltende Gehölzbestän-

de gem. DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen" zu schützen. 

 
3.7 Fluglärm 
 
 Bedingt durch die Nähe zum Flughafen Köln / Bonn sind Belästigungen durch Fluglärm 

möglich, deren negative Auswirkungen für die Bewohner mittels baulicher Maßnahmen 
begrenzt werden können (hier: Schallschutzfenster und / oder passive Schallschutz-
maßnahmen). 



STADT HENNEF (SIEG) BEBAUUNGSPLAN NR. 01.38 A - BINGENBERG - SEITE − 7 − 
− TEXTLICHE FESTSETZUNGEN –  
 
 

 
SGP    ARCHITEKTEN + STADTPLANER    MECKENHEIM / BONN / HANNOVER    53340 MECKENHEIM AUGUST 2007 

 
3.8 Kampfmittel 
 
 Es existieren keine Aussagen zu Kampfmittelvorkommnissen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes. Im Umfeld sind jedoch Hinweise auf das Vorhandensein von Bom-
benblindgängern / Kampfmittel vorhanden. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann 
nicht gewährt werden. Bei Kampfmittelfunden während der Erd-/ Bauarbeiten sind die 
Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst zu verständigen. 

 
 Sollten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung (z. B. Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) durchgeführt werden, wird ei-
ne Tiefensondierung empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst NRW – Rheinland, Außenstelle Köln abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
Meckenheim, den 30. August 2007 
 
Naumann/Wü/S-284_Textliche Festsetzungen 01.38A 

 
 
 
SGP 
Architekten + Stadtplaner 
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Zusammenstellung von geeigneten Gehölzen 
 
Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Hennef 
 

1. Bäume 
 

a) hohe Bäume 
 

Quercus robur (Stieleiche) 
Quercus petraea (Flaumeiche) 
Fagus sylvatica (Rotbuche) 
Fraxinus excelsior (Gem. Esche) 
Tilia cordata (Winterlinde) 
Tilia platyphyllos (Sommerlinde) 
Prunus avium (Vogelkirsche, Wildkir-
sche) 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 
Acer platanoides (Spitzahorn) 
 

b) mittelhohe Bäume 
 
Alnus glutinosa (Schwarzerle) 
Salix alba (Silberweide) 
Betula pendula (Sandbirke) 
Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogel-
beere) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Acer campestre (Feldahorn) 
Malus sylvestris (Wildapfel) 
Prunus padus (Traubenkirsche) 

Ulmus laevis (Flatter-Ulme) 
Ulmus glabra (Feld-Ulme) 
Ulmus glabra (Berg-Ulme) 
 

c) Obstgehölze 
 
Bäume: 
Prunus avium (Süßkirsche) 
Prunus domestica (Pflaume, Zwetsch-
ge) 
Prunus cerasus (Sauerkirsche) 
Pyrus communis (Birne) 
Malus domestica (Apfel) 
Sorbus domestica (Speierling) 
Juglans regia (Walnuß) 
 
Sträucher: 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Rubus fructicosus (Brombeere) 
Ribes uva-crispa (Stachelbeere) 
Ribes nigrum (schwarze Johannisbee-
re) 
Ribes nubrum (rote Johannisbeere) 
Sambucus nigra (schwarzer Holunder)

 
 
2. Sträucher 
 

Corylus avellana (Hasel) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Sambucus racemosus (Traubenholun-
der) 
Frangula alnus (Faulbaum) 
Viburnum opulus (Gem. Schneeball) 
Crataegus monogyna (Eingriffeliger 
Weißdorn) 
Crataegus laevigata (Zweigriffeliger 
Weißdorn) 
Sarothamnus scoparius (Besenginster) 
Salix fragilis (Bruchweide) 
Salix viminalis (Hanfweide) 
Salix purpurea (Purpurweide) 
Salix triandra (Mandelweide) 
Salix aurita (Ohrweide) 
Salix cinerea (Grauweide) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Rosa canina (Hundsrose) 

Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 
Cornus sanguinea (Bluthartriegel) 
Cornus mas (Gelber Hartriegel, Kornel-
kirsche) 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Rubus fructicosus (Brombeere) 
 
 
 

3. Schnitthecken 
 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Acer campestre (Feldahorn) 
Fagus sylvatica (Rotbuche) 
Ligustrum vulgare (Gem. Liguster) 
Taxus baccata (Eibe) 
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4. Für Hausbegrünung geeignete Pflanzen 
 

Clematis vitalba (Waldrebe) 
Vitis vinifera (Weinrebe) 
Parthenocissus tricuspidata (Dreilappiger Wilder Wein) 
Parthenocissus quinguefolia (Fünfblättriger Wilder Wein) 
Hedera helix (Efeu) 
Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie) 
Euonymus fortunei (kriechender Spindelstrauch) 
Rosa spinosa (Kletterrose) 
Rubus hennrii (Kletterbrombeere) 
Actinidia arguta (Strahlengriffel) 
Aristolochia macrohylla (Pfeifenweide) 
Lonicera caprifolium (Wohlriechendes Geißblatt) 
Lonicera periclymenum (Wals-Geißblatt) 
Polyganum aubertii (Schlangenknöterich) 
Wisteria sinensis (Glyzinie) 

 
 
5. Alte, bewährte Obstsorten 
 

Apfel: 
 
Rheinischer Krummstiel vor 1800 
Rheinischer Bohnapfel vor 1700 
Rheinischer Winterrambur vor 1800 
Rheinische Schafsnase vor 1800 
Roter Bellefleur  vor 1700 
Goldparmöne   vor 1800 
Rote Sternrenette  vor 1800 
Blenheimer Goldrenette um 1820 
Schöner aus Nordhausen  um 1830 
Luxemburger Renette um 1840 
Jacob Lebel   1849 
Kaiser Wilhelm  1864 
Geheimrat Dr. Oldenburg um 1890 
Roter Boskoop  um 1900 
 
Birnen: 
 
Gute Graue   vor 1800 
Gellerts Butterbirne um 1840 
Köstliche aus Charneux um 1810 
Gute Luise   1788 
 
Sonstige: 
 
Hauszwetschge  vor 1700 
Ersinger Frühzwetschge 
Wangenheims  
Frühzwetschge  um 1840 
Große Grüne Renclode um 1500 
Gr. Schwarze  
Knorpelkirsche  um 1540 
Hedelfinger Riesenkirsche um 1840 

 
 


